
Seite 1 von 3 

Sitzungsvorlage 40/112/2022 

 Aktenzeichen 

941-542 

Verfasser/in 

Kaske, Tobias  

Beratung Datum 

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 22.11.2022 öffentlich 
Stadtrat 29.11.2022 öffentlich 

 

Betreff 

Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz; Bereitstellung überplanmäßiger Mittel 

 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Ansbach gewährt im Bedarfsfall hilfebedürftigen Asylbewerbern Leistungen im 
Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Sie ist hierfür gemäß §§ 10, 
10a AsylbLG i.V.m. §§ 12 f. Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) zuständig. 
 
Im Rahmen der Haushaltsplanungen im Sommer/Herbst 2021 war eine „Ukraine-Krise“ 
nicht absehbar. Bedingt durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die hiernach 
folgende Flüchtlingswelle flüchteten viele Personen nach (West-)Europa bzw. nach 
Deutschland. Auch in Ansbach wurden viele ukrainische Personen aufgenommen. 
 
Haushaltsrechtlich wurden hierzu mehrere neue Unterabschnitte (UA) gebildet: 
- UA 4294 – Am Reiterzentrum 1a 
- UA 4295 – Bezirksklinikum (Festsaal) 
- UA 4296 – ukr. Flüchtlinge in Wohnungen 
- UA 4298 – Distlersaal 
- UA 4299 – Beckenweiherhalle 
 
Durch die Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge sind deutliche 
Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2022 zu verzeichnen. Die Haushaltsansätze im 
Gesamtbereich Asyl (UA 4288 bis 4299) in Höhe von 4.030.000 € reichen nicht aus. Es 
wird ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von rund 1.200.000,00 € erwartet. Die 
Bereitstellung der Mittel ist zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zwingend 
erforderlich. Die zusätzlichen Mittel sind auf den Deckungsring 070 und die 
Zweckbindungsringe 009, 053, 079, 084, 085, 086 und 088 je nach Bedarf zu verteilen. 
 
Die im Rahmen des AsylbLG notwendigen Kosten werden vom Freistaat Bayern im 
Rahmen des Art. 8 Aufnahmegesetz (AufnG) unter Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erstattet. Die Abrechnung der Erstattung wird 
voraussichtlich 2023 erfolgen. 
 
Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         

 Gesamtausgaben in Höhe von   -  1.200.000,00 € 

 Saldo  (1.200.000,00 €) 

 Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor:  1.200.000,00 € 
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 Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:    
  - Sachausgaben 1.200.000,00 €   

  - Personalausgaben         
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

   Deckungsring DR: 070 
   Zweckbindungsringe 

ZW: 
009, 053, 079, 084, 085, 086, 
088 

  einmalig  laufend   
 
  Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung 
  Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus. 
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       

  :  Wählen Sie ein 
Element aus. 

      

  einmalig  laufend   
 
  Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v.        zur 

Verfügung. 
  Davon sind       bereits gebunden. 
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung. 
   
  Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20    enthalten 
    nicht enthalten 
     
  Folgeeinnahmen in Höhe von         

  Folgeausgaben in Höhe von  -        

 Saldo        

 Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:        

 Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:   

  - Sachausgaben         

  - Personalausgaben         

 
 im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
  Wählen Sie ein 

Element aus.: 
      

   einmalig  laufend  
       
   Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung 
   Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus. 
   Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung. 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch 
  
Bereitstellung von  überplanmäßigen  außerplanmäßigen Haushaltsmitteln. 
  
Deren Deckung erfolgt durch 
  

 Minderausgaben bei Haushaltsstelle:       
  

 Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:       
 

 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 
 

 Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung 
  

 verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr       
  

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
  

 

Sonstige Hinweise: 



Vorlage 40/112/2022 Stadt Ansbach 

 

 

Seite 3 von 3 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Für Asylbewerberleistungen werden im Deckungsring 007 und in den 
Zweckbindungsringen 009, 053, 079, 084, 085, 086 und 088 überplanmäßige Mittel in 
Höhe von 1.200.000 € bewilligt. Die Verteilung auf den Deckungsring und die 
Zweckbindungsringe erfolgt je nach Bedarf. 
 
Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. 
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